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B e a TI t W 0 r tun g 

. -196 !AB 

1979 ~12- 2 1 
zu 4'1'-1IJ 

der Anfrage der Abgeordneten GRA.BHE:.-{-.M:EYFß, 
Dr.HAIDER an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung, betreffend zweckwidrige Verwen
dung der l''li ttel für Gesundenuntersuchungen 

(Nrc174/J) 

Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1978 sieht vor, daß 
die Träger der Krankenversicherung im Jahre 1979 den in 
früheren Jahren für die Jugendlichen- und Gesundenunter-. 
suchungen zweckgebundenen Teil der Krankenversicherungs
beiträge an den Ausgleichsfonds der Pensionsversiche
rungsträger zu Uberweisen und die Auf\-vendungen für Ju

gendlichen- und Gesundenuntersuchungen .aus der geson
derten Rücklage zu bestreiten haben. Die Anfragesteller 
geben der Befürchtung Ausdruck, daß es durch diese ge
setzlichel1aßnahme, etwa in Vorarlberg, zu einer ernsten 
Gefährdung des Gesundenuntersuchungsprogrammes kommen 
könnte. 

Die An~ragesteller richten daher an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung die nachstehende Anfrage: 

"1. \üe hoch vJar der Stand der gesonderten RUcklage für 
die Jugendlichen- und Gesundenuntersuchungen bei den 

einzelnen Trägern der Krankenversicherung am 31 .. 12. 

19'78'~ 
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2. Welche HBhe werden die von den einzelnen Trägern 
der Krankenversicherung im Jahre 1979 gern. Art.XXI 
Abs.13 lit.a des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 

1978 an den Ausgleichsfonds der Pensionsyersiche
rungsträger zu überweisenden Mittel voraussicht
lich auf1,veisen? 

3. Wie hoch werden die von den einzelnen Trägern der 

Krankenversicherung aus der gesonderten Rücklage 
zu bestreitenden Aufvlendungen für Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchu!lgen im Jahre 1979 voraussicht-
·lieh sein und welcher Stand der gesonderten Rück

lage ergibt sich daraus per 31.12.1979? 

· -' .. 

4. Kann seitens Ihres Ressorts eine solche zvJeckvJidrige' 
Verwendung von Mitteln fUr die Jugendlichen- und Ge

sundenuntersuchungen, .. vie sie im «Jahre 1979 herbei
geführt wurde,. für die Zukunft ausgeschlossen werden?1I 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich zunächst 

~rundsätzlich zu bemerken: 

Trotz der r1aßnahmen des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 
1978 standen für die gesamte österreichische Krankenver
sicherung für Zwecke der Gesunden- und Jugendlichenunter
suchungen im Jahre 1979 1.948,1 M10.6 zur Verfügung, von 
denen nach den bisher vorliegenden Unterlagen voraussicht
lich 135 I1io.S verbraucht werden, sodaß am Ende des Jahres 
1979 der Stand der gesonderten Rücklage voraussichtlich 
1.813,1 l'1iooS betragen wird. Selbst nach Inkrafttreten 
der 34. ASVG-Novelle und der Begleitgesetze werden daher 
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'die vorhandenen I"1i ttel 'bei einem gleichbleibenden Un
tersuchungsprogramm für mehr als zehn Jahre reichen. 
Von einer Gefährdung der Gesundenuntersuchung kann da
her überhaupt keine Rede sein. 

Bezüglich der Bemerkung einer zweckwidrigen Verwendung 
der 11i ttel für dil'j Gesundenuntersuchung darf ich darauf 
hinweisen, daß der Verwendungs zweck durch den Gesetzgeber 
bestimmt ist. Eine zweckwidrige Verwendung könnte r..ur 
dann vorliegen, wenn die 11i ttel für andere als im Gesetz 
genannte Zwecke verwendet; """erden tiUrden. Da die für 1979 
getroffenen und für 1980 beabsichtigten 11aßnahmen jedoch 
durch Gesetze verfügt werden, also der Verwendungszweck 
der Mittel durch den Gesetzgeber teilweise abgeändert 
würde, kann auch nicht von einer zweckwidrigen Verwen
dung der Mittel gesprochen werden. 

Im. einzelnen beantworte ich die Anfrage "de folgt: 

Zu 1.: Über den Stand der gesonderter.. Rücklage für Jugendlichen
und Gesundenuntersuchungen am 31012.1978 bei den einzel
nen Trägern der Krankenversicherung gibt die beiliegende 
Tabelle 1 Aufschluß. 

Zu 2.: Die Höhe der tlber"VJeisungen an den Ausgleichsfonds der 
Pensionsversicherungsträger , 'die die Krankenversiche
rungsträger nach dem ASVG im Jahre 1979 zu leisten haben, 
enthält Tabelle 2. Die Sc.hätzung berücksichtigt die Vor
anschläge der Krankenkassen und die Entwicklung im heuri
gen Jahr, soweit sie bi sher bekarL.'1 t ist. 
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Zu 3.: Die Beantvlortungder Anfrage ist in Tabelle· 3 zusam:'" 
mengestellto Die Schätzung ist ·nach demselben Prinzip 
wie in Tabelle 2 vorgenommen worden. Die Ende 1979 
voraussichtlich vorhandene gesonderte Rücklage für 
Jugendlichen- und Gesundenuntersuchungen deckt in 
der Summe der Krankenversicherung nach dem ASVG den 
11,7fachen, in der Summe der Krankenversicherung nach 
dem B-KUVG den 31,Ofachen, in der Krankenversicherung 
nach dem GSVG den 39,9fachen und in der Krankenver
sicherung nach dem BSVG den 10,1fachen Aufwand im 
Jahre 1979. 

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, hat die Gebiets
krankeIlkasse Vorarlberg Ende 1979 die relativ kleinste 
Rücklage, nämlich nur 0, 2 7'~ des Jahresaufwandes • In 
diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, daß die Ab
sätze 8 und 11 des Art.VII der 34. Novelle zum ASVG 
Sonderbestimmungen für den Fall enthalten, daß ein 
Krankenversicherungsträger durch die Maßnahmen dieser 
Absätze in seiner Leistungsfähigkeit für Jugendlichen
und Gesundenuntersuchungen gefährdet sein wü.rde. /Nach 
den finanziellen Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
einer 3Lt. Novelle zum ASVG wird die Gebietskranken
kasse Vorarlberg daher im Jahre 1980 aus den Mitteln 
der gebundenen Rücklage des Ausgleichsfonds der Kra..'1-
kenversi~herungsträger eine Zuwendung in einer Größen
ordnung von etwa 30 t'Iio. S erhalten. 

Zu 4.: Zweck der gesonderten Rücklage für die Jugendlichen
und Gesundenuntersuchungen wa~ die Sicherstellung der 
für die Durchführung dieser Maßnahnen erforderlichen 
Mittel. In der seit der Einführung dieser RUcklage ab-
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gelaufenen Zeit hat sich gezeigt, daß der Bedarf der 
einzelnen Krankenversicherungsträger entsprechend dem 
Verhalten der Versicherten sehr unterschiedlich ist. 

1.']ie ich in der Beantwortung zu }:I'rage 3 ausgeführt 

habe, ist dafür Vorsorge getroffen, daß kein Kran
kenversicherungsträger durch die Abzvleigung von l'1i t

teIn aus der gesonderten Rli6klage in seiner Leistungs

fähigkeit für Jugendlichen- und Gesuildenun.tersuchungen 

gefährdet \'Iird. Unter diesen Umständen häben daher der
artige finanzielle Umschichtungen innerhalb der Sozial

versicherung, selbst wenn sie sich -"iiederholen sollten, 

vom Standpunkt des Versicherten kei.nerlei Auswirkungen 

auf die von ihm zu erwartenden Leistungen der Kranken-
versicherungsträger. 

Der Bundesminister: 
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Tabelle 1 

Stand der ges~nderten Rücklag~ 

für Jugendl:i ~hen- und Gesu..>:.denunt erst1chun,g~ena.m 31.12. 1978 

Gebietskrankenkasse !dien 

N.Ö. 

Bgld. 

O.Ö" 

Stmk. 

Kntno 

Slbg. 

Tirol 

Vlhg" 

Al~e Gebi et skran.1<:enkassen 

Alle Betriebskranken.1<:assen 

Versoänst.d.öoEisenbo, Abt.A 

Vers.anst .d. öoBergbo 

Summe ASVG 

Vers.anst.d.öoEäsenb, Abt.B 

Vers.ahst.öff.Bediensteter 

Summe B-KU'J'G 

GSVG 

BSVG 

Alle Krankenversi chcru.ngsträger 

~lillionen Schilling 

432,2 
216,1 
26,1 

236,1 
113,8 
18,0 
83,8 

102,5 
25,6 

1.314,8 
32,9 
23,1 
27,8 

1.458,6 

87,4 
, 184,6 

272,0 

122,8 

94,7 
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Übe:M'leisun~en der ASVG-KasS6l'1 =-

im Jahre 1979 ====-1_ = 1If: ~ 

(Schä.tzung) 

Millionen. Schilling 

Gebietskrankenkasse }lien 139,4 
NoÖo ·12,5 
Bgldo 9»9 
o .. Öo 16,6 
stmko 58,4 
Kntno 26,6 
Slbgo 29,1 
'1'irol 34,0 

.p 

Vlbgo 21,0 

Alle Gebietskrankenkassen 46795 

Alle Betriebs~~anke~~assen 10,1 

Vers.anstodoö.Eisenb., AbtoA 6,4 

Vers.anstod.ö.Bergb. 1,9 

Summe 492,5 
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Tabelle 3 

Jugendl; r::hen- und Ge~unden~"1t ersuchu..n.~en 

.!ß1 Jahre 197,.9 

(SchätzU11g) 

Auf'r!ITand 
im JahI'e 1979 

Stand der 
gesonderten Wlcklage 

Ende 1979 

Millionen Schilling 

Gebietskrankenkasse \·Jien 26,2 406,0 

N.Ö. 18,9 197118 

Bglde 2,6 . 23;5 

O .. Öo 12,4 223,1 
StmkD 9,2 164,6 

Kntn. 6 ~ t- 11,1 
Slbg" 6,9 76,9 
Tirol 6~7 95,8 
Vlbg. 21,5 4,1 

Alle Gebietskra.nkenkassen 110,1 1.,264,1 . 
Alle Betriebskrar~e~~assen 2,8 30,1 

Vers.anstod.öoEisenb., AbtoA 0,5 22,6 
Vers.anst.d.ö.Bergb. 1,0 26,8 

Summe ASVG 115,0 1 .. 343,6 

.. Vers.a.nst .. d.ö • Ei.senb. , Abt.B 2,5 84,9 
Vers.anst.öff.Bediensteter 6,0 178,6 

Summe B-KUVG 8,5 263,5 
- I' ... 

GSVG 3,0 119,8 

BSVG 8,5 86,2 

- .....,....-_. .1 "''''_bä --
Alle Krankenversicherungsträger 1359 0 1.813,1 

1iIa:*I,1QIt; __ "-_,. 
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